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Bestandteile für eine ordnungsgemäße Eingangsrechnung aus 
umsatzsteuerlicher Sicht 
Rechnungsadresse: 

Sportschützengau Ebersberg 
Ulrich Seibold 
Münchner Str. 36a 
85614 Kirchseeon 

 
Die Rechnungsadresse ist aus umsatzsteuerlicher Sicht sehr wichtig. Falls diese nicht korrekt 
ist, besteht u.a. das Recht auf Vorsteuerabzug für den Gau Ebersberg nicht. Vorsteuerabzug 
bedeutet, dass die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer (19% oder 7%) nicht vom Finanzamt 
erstattet wird. Natürlich hängt das Recht auf Vorsteuerabzug noch von den weiteren 
Rechnungsbestandteilen ab. 

Versandadresse: 
Individuelle Adresse (z.B. vom Besteller) 
 
Diese Adresse ist aus umsatzsteuerlicher Sicht nicht relevant und kann daher individuell 
verwendet werden. 

Rechnungsbestandteile 
(§ 14 Abs. 4 UStG i.V.m. § 33 UStDV) 

Rechnungsbetrag Bis 250,00 EUR Ab 250,01 EUR 
Vollständigen Namen und Adresse des Dienstleisters Ja Ja 
Vollständigen Namen und Adresse des Käufers (Gau EBE) Nein Ja 
Menge und Bezeichnung der Ware bzw. Leistung Ja Ja 
Entgelt aufgeteilt nach den einzelnen Steuersätzen Ja, als Bruttobetrag Ja 
Steuerbetrag, der auf das Entgelt entfällt Nein Ja 
Steuersatz bzw. Hinweis auf Steuerbefreiung Ja Ja 
Erteilte Steuernummer bzw. UStIdNr. des Dienstleisters Nein Ja 
Ausstellungsdatum Ja Ja 
Lieferdatum Nein Ja 
Fortlaufende (einmalige) Rechnungsnummer Nein Ja 

 
Im Falle von Eingangsrechnungen aus dem Ausland sind weitere besondere gesetzliche Pflichten zu 
beachten. Hierzu bitte bei Bedarf auf mich zukommen, da hierbei zwischen EU und Drittland (z.B. USA 
und Schweiz) unterschieden wird. 
 
 
Bei sonstigen Fragen gerne an mich wenden! 
 
Peter Frey 
1. Gauschatzmeister 


